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Auftaktveranstaltung ĂFr¿he Hilfenñ am 11.04.2013 in FHP 
 
Begrüßung aller Anwesenden besonders Prof. Dr. Staats als Hausherr 
 
Dank an Dr. Landenberger und Herrn Kreichelt MBJS für Unterstützung und Gelegenheit, hier 
Wort für Familienhebammen zu ergreifen 
 
ĂWas lange wªhrt wird gutñ 
 
Die Hebamme 
- begleiten Frauen und ihre Familien mit ihren 
 individuellen Fragen, Wünschen, Sorgen und Ängsten in der Zeit der 
 Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett.  
- Berufsstand der Hebammen lange Tradition, genießt großes Vertrauen 
 in vielen Familien 
- Schweigepflicht ist die Basis der Betreuungsbeziehung. 
- Hebammen werden auf Wunsch und Initiative der Frau tätig. 
- Traditionell ist Hebammenberuf positiv besetzt und wird mit Hilfe, Unterstützung 
 und Lebens-Begleitung assoziiert 
- Hebammen vertreten einen ganzheitlichen Gesundheitsfürsorgeansatz. 
- Hebammenhilfe erfüllt neben medizinischer Tätigkeit auch Aufgaben der sozialen 
 Primärprävention 
- Kosten für die Arbeit der Hebamme in Schwangerschaft, Geburt 
 und Wochenbett werden im Rahmen des Vertrages über die Versorgung mit 
 Hebammenhilfe nach § 134 a SGB V von den Krankenkassen übernommen. 
- Veränderungen der Gesellschaftsstruktur und der Lebenslagen von Frauen und 
 Familien haben auch Betreuungsarbeit der Hebammen verändert  
- viele Hebammen arbeiten jetzt in den Netzwerken der "Frühen Hilfen" 
 
Familienhebammen 
 
- Familienhebammen sind zunächst Hebammen 
- Tätigkeiten der Familienhebamme gehen über den in der Hebammen- 
 Vergütungsvereinbarung festgelegten Rahmen hinaus und unterscheiden sich 
 signifikant im Hinblick auf Auftrag, Frequenz, Setting, Betreuungszeitraum und -dauer 
 sowie Inhalte der Arbeit 
- Arbeit der Familienhebamme kann als ein zeitlich und fachlich erweitertes 
 Tätigkeitsspektrum der originären Hebammentätigkeit betrachtet 
 werden, für die es einer zusätzliche Qualifizierung bedarf 
- Schwerpunkt der Arbeit liegt auf bio-psychosozialen Beratung, Betreuung 
 und Begleitung von Familien mit erhöhtem Unterstützungsbedarf durch aufsuchende 
 Tätigkeit und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen bis zum 
 ersten Geburtstag des Kindes 
- Durch Unterstützung der Frauen/Familien in individuellen und oft vulnerablen 
 (störanfällig; verletzlich) Lebenslagen soll einerseits für Frauen ein komplikationsloser 
 Verlauf von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und gesunde 
 Entwicklung der Kinder gefördert werden 
 - Familienhebamme achtet darauf, dass trotz gesundheitlicher, familiärer oder 
 materieller Sorgen der Familie, die Eltern zu einer positiven Einstellung und guter 
 Bindung gegenüber dem Kind unterstützt werden 
- Idealerweise arbeitet Familienhebamme in interdisziplinärem Team (z. B. 
 im Tandem mit sozialpädagogischen Fachkräften) 
- Wie die Hebamme soll auch die Familienhebamme auf Initiative der Familie tätig 
 werden, ohne dass die Familie hierfür beim Jugendamt aktenkundig wird 
-  Akzeptanz und Erfolg dieser Hilfe sind größer, wenn Anonymität der Familie gewahrt 
 bleiben kann 
- Tätigkeit der Familienhebamme ist damit in erster Linie im Bereich der sozialen 
 Sekundärprävention zu verorten. 
- Die erweiterte und ergänzende Tätigkeit der Familienhebammen ist nicht im Vertrag 
 über  Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V enthalten 
- Familienhebammen werden im Rahmen der ĂFr¿hen Hilfenñ aus kommunalen 
 Geldern, z. B. Mitteln der Gesundheits-, Sozial- oder Jugendhilfe bzw. Projektmitteln  
 
 

 



 
 
 finanziert 
- Familienhebammen arbeiten sowohl angestellt als auch als Honorarkräfte 
- Neben spezifischen Leistungen können sie auch die Leistungen der originären 
 Hebammentätigkeit erbringen, die in der freiberuflichen Tätigkeit (wie in der sonstigen 
 Regelversorgung) nach der Gebührenvereinbarung mit den Krankenkassen 
 abgerechnet werden könnten 
  
Typische Klienten und Problemkonstellationen sind z. B.: 

¶ Alkohol- und Drogenabhängige 
¶ Chronisch Kranke 
¶ Frühgeborene 
¶ Gestörte Mutter-Kind Beziehung 
¶ Minderjährige Mütter 
¶ Psycho-Soziale Problemstellungen (Partnerprobleme, Straffälligkeit, Verdacht auf 

Kindesmisshandlung, totes oder behindertes Kind)  
¶ Regelwidrige Schwangerschaften 
¶ Sozial Benachteiligte (Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber, kinderreiche Familien, 

Analphabeten) 

Rechtliche Grundlagen: BKiSchG 
    Verwaltungsvereinbarungen Bund 
    Gesamtkonzept u. Fördergrundsätze Land Brdbg. 
 
Arbeitsgrundlagen:  Kompetenzprofil Familienhebammen 
    Leitfaden 
    Curriculum Familienhebammenfortbildung Land Brdbg. 
 
Die Sozialpädagogische Familienhilfe 
 
- Nach § 31 SGB VIII soll Sozialpädagogische Familienhilfe durch intensive 
 Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung 
 von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit 
 Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben 
- Sie gehört zu intensivsten ambulanten Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) und 
 richtet sich an einzelne Kinder/Jugendliche, sowie die gesamte Familie und ihr 
 soziales Netzwerk 
-  SPFH wird auf Antrag der Eltern durch das Jugendamt bewilligt 
 und finanziert 
- SPFH ist häufig im Bereich der sozialen Sekundär- bzw. Tertiärprävention tätig 
- Hilfe ist längerfristig ausgelegt (1-2 Jahre) und bis zum 18. 
 Lebensjahr eines Kindes möglich 
- Es bestehen sowohl zeitliche (Schwangerschaft und erstes Lebensjahr) als auch 
 fachliche (Beratung, Begleitung, Unterstützung, Lotsenfunktion, Geh-Struktur etc.) 
 Überschneidungen mit Familienhebammenarbeit 
 
 
-  Kompetenzen der Familienhebamme liegen stärker im medizinisch-gesundheitlichen 
 Bereich, der Entwicklungsbeobachtung des Kindes und in der frühen Förderung der 
 Eltern-Kind-Bindung 
- Wenn nötig kann Familienhebamme zum Ende ihres Betreuungszeitraums 
 Familie dabei unterstützen, weitere Hilfe z. B. in Form einer SPFH anzunehmen 
- Kompetenzen der SPFH liegen schwerpunktmäßig in Förderung und Beratung 
 aller Familienmitglieder in Erziehungs- und Bildungsfragen sowie in der Unterstützung 
 bei Wohn-, Arbeits- und Finanzfragen der Familie 
- Ansatz der Hilfe ist mehrdimensional, d.h. sie orientiert sich am gesamten -
 Familiensystem und an dessen sozialem Netzwerk mit seinen Erziehungs-, 
 Beziehungs-, sozialen und materiellen Problemen und Ressourcen 
- SPFH und Familienhebamme können im ersten Lebensjahr auch parallel in der 
 Familie arbeiten, da sich ihre Tätigkeiten bspw. in sogenannten Multi-Problem-
 Familien gut ergänzen. Beide Berufsgruppen schätzen das Kindeswohl ein und 
 sichern es im Idealfall durch ihre Betreuung. Dafür beobachten sie das  
 
 



 
 
 Familiensystem, schätzen den Hilfebedarf ein und leiten falls erforderlich 
 weiterführende Hilfen ein. Beide dokumentieren und organisieren ihre Arbeit 
 selbstständig. 
 
Situation    27 ausgebildete Familienhebammen 
Familienhebammen: 10 davon aktiv; davon wiederrum 
    1 Kolleginnen über Gesundheitsamt angebunden  
    9 Kolleginnen über Jugendamt, dabei enge Kooperation  
    mit Schwangerschaftsberatungsstellen und Netzwerken  
    ĂGesunde Kinderñ 
 
Situation    15 Kolleginnen arbeiten nicht als Familienhebamme, das heißt 
Versorgung:   in 6 Landreisen und der Stadt Cottbus gibt es aktive  
    Familienhebammen, dagegen in 7 Landkreisen und 3  
    kreisfreien Städten gibt es keine Betreuungsmöglichkeit durch 
    eine Familienhebamme bei steigendem Bedarf der Familien 
    
Gründe:    Einbindung in Teams sehr unterschiedlich, meist   
    mangelhaft;  
    wenig interdisziplinäre Fortbildung;  
    selten Supervision;  
    wenig Planbarkeit der Arbeit; viele Besprechungen und  
    Berichte;  
    meist nicht für den Arbeitsaufwand adäquate Vergütung;  
    Konditionen der Familienhebammentätigkeit werden  
    einzeln ausgehandelt; Betreuung durch Familienhebamme 
    wird von den Eltern bei zuständiger Behörde beantragt; 
     
Ziel:    Versorgungssituation der (werdenden) Eltern und der Kinder 
    (besonders bis zum 1.Lebensjahr)verbessern 
    Arbeits- und Einkommenssituation der Familienhebammen 
    erleichtern, verbessern, einheitlicher gestalten 
    mehr Familienhebammen akquirieren bzw. ausbilden und zum 
    Einsatz bringen    
  
Weg:    17 Hebammen werden ab 17.4.2013 zur Familienhebamme 
     am Kompetenzzentrum Frühe Hilfen an FHP fortgebildet  
    weitere 5 Kolleginnen, die schon 2007 eine   
    Familienhebammenausbildung  
    absolviert haben, sind bereit  ĂAuffrischungsmoduleñ zu  
    besuchen (besonders Richtung Sozialpsychologie u.  
    Recht) ; neue Fortbildungsgänge sind in Planung, auch für 
    Kinderkrankenschwestern 
    Fortbildungscurriculum wurde aktualisiert und mit dem  
    Familienhebammenkompetenzprofil des NZFH abgestimmt; es 
    umfasst ca.300 Fortbildungsstunden (einschließlich Praktika 
    und Supervision) 
    Aktive, gleichberechtigte Einbindung der Familienhebammen in 
    die unterschiedlichen Modelle der Umsetzung der   
    Bundeinitiative Frühe Hilfen in den Landkreisen und kreisfreien 
    Städten sowie angemessene Vergütung der   
    Familienhebammentätigkeit kann den Grad der Versorgung der 
    Familien mit besonderen Bedarf durch Familienhebammen  
    verbessern. 
 
Vergütungsanhalt  Ergebnis der Bedarfsermittlung erbrachte auf der Grundlage 
    von E9/ Erfahrungsstufe 4 Kostensatz pro Fachleistungsstunde 
    (Gesamtkosten/Jahresnettoarbeitszeit=Kostensatz pro FLS) 
    von ca. 63 ú/FLS 
    Eingerechnet sind allgemeinen und besonderen   
    Minderungszeiten, sowie diverse Kosten für Versicherung, KFZ, 
    Materialien, Telefon, Fortbildung u.v.m. 
 
 



 
 
    hohe Summe erschreckt im ersten Moment, doch seit  
    01.01.2013 bekommt eine freiberufliche Hebamme für einen 
    Hausbesuch im Wochenbett (etwa 30 Min. lt. Festlegung der 
    Krankenkassen) 31,28ú zuz¿glich der Kosten f¿r die  
    Fahrkilometer (0,59ú am Tag).  
    müssen versuchen, die Familienhebamme wenigstens mit der 
    Ănormalenñ freiberuflichen Hebamme ohne Geburtshilfe gleich 
    zu stellen.  
    Besserstellungsverbot gilt nicht für Familienhebammen, da 
    deren Tätigkeit sich deutlich von der einer SPFH unterscheidet. 
      
Bedarf Jugend-/  derzeit nicht bekannt; unter Beachtung der besonderen 
Gesundheitsämter  Situation als Flächenland ist anzunehmen, dass jeder Kreis 
    mindestens 3 Familienhebammen haben sollte 
      
Betreuungszahlen/  10 aktive Familienhebammen je nach Aktionsraum gesamt 
Beratungszahlen 2011 zwischen 200 und 500 Frauen/(werdende)Eltern 
    18 Netzwerke ĂGesunde Kinderñ ca.3800 Kinder/ Eltern in den 
    letzten 3 Jahren 
 
Ausblick   die Kreise und kreisfreien Städte finden gute Möglichkeiten, die 
    Familienhebammen/ Familienkinderkrankenschwestern  
    einzubinden und adäquat zu bezahlen, dadurch kann der  
    Bedarf an Familienhebammen/     
    Familienkinderkrankenschwestern gedeckt werden zum Wohl 
    der besonderen Familien 
    Allen (neu auszubildenden) Hebammen werden Kenntnisse zur 
    Arbeit mit Familien mit besonderem Bedarf vermittelt 
    Ein Sorgen- oder Krisentelefon mit landesweit einheitlicher 
    Rufnummer wird eingerichtet, um z.B. außerhalb der  
    Dienstzeiten der Jugendämter Familien, Angehörigen,  
    Nachbarn, Laien sowie Fachleuten Möglichkeit zu geben, sich 
    Rat und Hilfe zu holen (siehe bspw. Berlin) 
 
 
 
Ich hoffe, im Interesse der Familien mit besonderem Bedarf mit Ihnen gemeinsam 
baldmöglichst eine für alle Seiten gute Lösung für das dargestellte Problem zu finden. 
             
Danke für die Aufmerksamkeit; 
 
Stehe gern für Rückfragen und Anregungen zur Verfügung; Familienhebammenbeauftragte 
Frau Petrischek unterstützt zu praktischen Fragen; Frau Klein gibt Auskünfte zur Fortbildung 
 
Zum Mitnehmen haben Frau Klein und ich einiges an Infomaterialen für Sie bereit gestellt 
 
 
 

 
 



 



 

 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 








